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Die Vermeidung von Körperschaftssteuern steht auf der politischen Agenda weit oben. Unter-
schiedliche Schätzungen gehen von einer Verminderung staatlicher Steuereinnahmen in Höhe 
einiger hundert Milliarden Euro durch die Vermeidungsstrategien multinationaler Konzerne aus. 
Sowohl die Unternehmen als auch jene Länder, die diese Steuerplanungsstrategien unterstüt-
zen, sind verstärkt ins Rampenlicht gerückt. Auch verschiedene EU-Mitgliedstaaten gelten als 
Steuerparadiese.

Die multinationalen Konzerne machen sich die Unterschiede in den nationalen Steuersys-
temen zunutze, einschließlich der Unterschiede bei den Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen 
ɐȁƮ� mǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁ� ƊɐǏ� ƊƦ˜ǞƵɆƵȁƮƵ� 0ǞȁǲȌǿǿƵȁȺȺɈȲȖǿƵ� ǞȁȁƵȲǘƊǶƦ� ƮƵȺ� ÇȁɈƵȲȁƵǘǿƵȁȺخ� (ǞƵȺ�
wird als »Treaty-Shopping« bezeichnet. Die Mutter-/Tochter-Richtlinie (MTR) und die Zinsen- und 
Lizenzgebühren-Richtlinie (ZLR) werden von multinationalen Unternehmen genutzt, um ihre 
Einkommensströme in die Mitgliedstaaten mit den niedrigsten oder gar keinen Quellensteuern 
zu lenken. Beide Richtlinien wurden erfolgreich umgesetzt, um grenzüberschreitende Einkom-
mensströme innerhalb des Binnenmarktes zu erleichtern. Die Bedingungen dieser Richtlinien 
werden jedoch auch genutzt, um die steuerliche Belastung durch Quellensteuern, die auf aus der 
0Ç�ǘǞȁƊɐȺ˜ǞƵɆƵȁƮƵ�0ȲɈȲƚǐƵ�ƵȲǘȌƦƵȁ�ɩƵȲƮƵȁة�ɹɐ�ȲƵƮɐɹǞƵȲƵȁخ�

Die Autoren argumentieren, dass diese Richtlinien in Verbindung mit gemeinsamen Quel-
lensteuern an den Außengrenzen der EU wirksame Instrumente gegen die Vermeidung der Kör-
perschaftssteuer sein können. Die Analogie zu den Außengrenzen und gemeinsamen Importzöl-
len des Binnenmarktes scheint eindeutig zu sein. Ein Binnenmarkt ohne Import- und Exportzölle 
auf grenzüberschreitende Waren- und Dienstleistungsströme würde nicht richtig funktionieren, 
wenn jeder Mitgliedstaat seine eigenen Zölle an den Außengrenzen erheben würde. Deshalb 
haben sich die Mitgliedstaaten auf gemeinsame Außenzölle geeinigt. Allerdings wurde dies bei 
der MTR und der ZLR vernachlässigt. Dies kann mit gemeinsamen Quellensteuern korrigiert wer-
den. Darüber hinaus steht dieser Steuervorschlag in engem Zusammenhang mit den jüngsten 
Diskussionen über die Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen zur Eindämmung der 
Steuervermeidung und des Steuerwettbewerbs im Rahmen des BEPS-Projekts.

Die Einnahmen aus gemeinsamen Quellensteuern könnten in den Haushalt der Europäi-
ȺƧǘƵȁ�ÇȁǞȌȁ�˜ǞƵɆƵȁة�ɩǞƵ�ƮǞƵȺ�ƊɐƧǘ�ƦƵǞ�ƮƵȁ�²ɈƵɐƵȲƵǞȁȁƊǘǿƵȁ�ƊɐȺ�XǿȯȌȲɈɹȖǶǶƵȁ�ƮƵȲ�IƊǶǶ�ǞȺɈخ�hɖȁǐȺɈ�
ǞȺɈ�ƵǞȁƵ� ǞȁɈƵȁȺǞɨƵ�(ǞȺǲɐȺȺǞȌȁ�ɖƦƵȲ�ƮƵȁ�ÇǿǏƊȁǐ�ɐȁƮ�ƮǞƵ�IǞȁƊȁɹǞƵȲɐȁǐ�ƮƵȺ�ȁƵɐƵȁ�0ÇٌRƊɐȺǘƊǶɈȺ�
2021–2027 und des Notfallfonds zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Krise entstan-
den. In diesem Zusammenhang wurden vor kurzem auch eigene Steuern der Europäischen Uni-
on vorgeschlagen. Eine gemeinsame Quellensteuer auf ausgehende Ertragsströme könnte aus 
dieser Perspektive eine gute Lösung sein. 
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1.  INTRODUCTION

Die Vermeidung von Körperschaftssteuern steht auf der po-
litischen Agenda weit oben. Verschiedenen Schätzungen 
zufolge könnten die Vermeidungsstrategien multinationa-
ler Unternehmen die Staatseinnahmen um einige hundert 
Milliarden Euro verringern. Auch wenn diese Strategien le-
gal sind, wird vielen multinationalen Unternehmen dabei 
unethisches Handeln zur Last gelegt, denn sie nutzen die 
Unterschiede in den nationalen Steuersystemen aus, um 
Steuerzahlungen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. 

Auch jene Länder, die diese Steuerplanungsstrategien un-
terstützen, sind ins Rampenlicht gerückt. Im vergangenen 
hƊǘȲ�ǘƊɈ�ƮƊȺ�0ɐȲȌȯƚǞȺƧǘƵ�§ƊȲǶƊǿƵȁɈ� -�mƚȁƮƵȲ�ɩǞƵ�ðɯف§0ـ
pern, Ungarn, Irland, Luxemburg, Malta und die Niederlan-
de als Steuerparadiese bezeichnet.1 Zudem warf die Euro-
päische Kommission (EK) diesen Ländern eine aggressive 
Steuerpolitik vor.2 Gemäß Torslov et al. (2018) geben Kom-
ǿǞȺȺǞȌȁ�ɐȁƮ�§ƊȲǶƊǿƵȁɈ�Ɗȁة�ƮƊȺȺ�ǯƵƮƵȺ�hƊǘȲ�ƵɈɩƊ�ׅ׀�ƦǞȺ�ׇ׀�
Milliarden Euro durch die Vermeidung von Körperschafts-
steuern verloren gehen, wobei diese Zahlen noch als kon-
servative Schätzungen gelten.3 Diesen als Steuerparadiese 
bezeichneten Mitgliedstaaten wird vorgeworfen, für die 
entgangenen Staatseinnahmen verantwortlich zu sein.

Die EK hat verschiedene Initiativen zur Eindämmung der 
Steuervermeidung ergriffen. Eine davon war die Wieder-
belebung der gemeinsamen konsolidierten Körperschafts-
steuerbemessungsgrundlage für multinationale Unterneh-
men, die ursprünglich 2011 vorgeschlagen worden war. Mit 
einer konsolidierten Steuerbemessungsgrundlage in der 
EU hätten Steuervermeidungsstrategien innerhalb der EU 
keine Auswirkungen auf die Bemessungsgrundlage. Die 
EU beteiligte sich auch aktiv an den BEPS-Diskussionen der 
�0!(�ɐȁƮ� ȺƵɈɹɈƵ� ɨƵȲȺƧǘǞƵƮƵȁƵ�ׁׂׅ׀� ǏȌȲǿɐǶǞƵȲɈƵ� 0§²ٌ�ǲ-
ɈǞȌȁȺȯɐȁǲɈƵ�ƊǲɈǞɨ�ɐǿة�ɩǞƵ�ɹخ ٷخ�ƮǞƵ�ªǞƧǘɈǶǞȁǞƵȁׁـ��ɐȁƮ�ׂف�ɹɐȲ�
Bekämpfung der Steuervermeidung.4 Als Reaktion auf die 
Initiativen einzelner Mitgliedstaaten schlug die EK auch eine 
gemeinsame Steuer auf den Verkauf von digitalen Dienst-
leistungen multinationaler Unternehmen vor, die in den 
Mitgliedstaaten keine physische Präsenz aufweisen.

Xǿ�IȌǶǐƵȁƮƵȁ�ȺȌǶǶ�ȁɐȁ�ƮǞƵ�0ȲǘƵƦɐȁǐ�ƵǞȁƵȲ�ǐƵǿƵǞȁȺƊǿƵȁ�
Quellensteuer auf ausgehende Dividenden-, Zins- und 
Lizenzgebührenzahlungen an der gemeinsamen EU-Au-
ßengrenze erörtert werden. In diesem Policy Brief wer-
den wir argumentieren, dass die Mutter-/Tochter-Richtli-
nie (MTR) und die Zinsen-und-Lizenzgebühren-Richtlinie 
(ZLR) nur mit Hilfe gemeinsamer Quellensteuern an den 
Außengrenzen der EU wirksam gegen Steuervermeidung 
sein können. Beide Richtlinien wurden eigentlich umge-
setzt, um grenzüberschreitende Ertragsströme innerhalb 
des Binnenmarktes zu erleichtern. Die Bedingungen die-

1 Europäisches Parlament, 2019, Beschluss des Europäischen Parlaments vom 
��wƚȲɹخ׆ׂ �ׁ׀ׂ ɹɐ� IǞȁƊȁɹǲȲǞǿǞȁƊǶǞɈƚɈة� ²ɈƵɐƵȲǘǞȁɈƵȲɹǞƵǘɐȁǐ�ɐȁƮ� ²ɈƵɐƵȲɨƵȲǿƵǞ-
dung (2018/2121(INI)).

2 Europäische Kommission, 2018, Europäisches Semester: Länderberichte.

3� 0ɐȲȌȯƚǞȺƧǘƵȺ�§ƊȲǶƊǿƵȁɈׂ�ة -�ƧȌȌȲƮǞȁƊɈǞȌȁ�ƊȁƮ�ƧȌȁɨƵȲǐƵȁةȲǞȁǐǞȁǐ�ɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧɯ �ةׁׅ׀
ce to corporate tax policies in the European Union, Study of the European Parlia-
ǿƵȁɈƊȲɯ�ªƵȺƵƊȲƧǘ�²ƵȲɨǞƧƵ�0ةɐȲȌȯƵƊȁ��ƮƮƵƮ�ßƊǶɐƵ�ÇȁǞɈى�׆ׇׇخ0�ׅׅ§�ة��ƧɈȌƦƵȲ�ׂخׁׅ׀

4� خƊȲǞȺ§�ةƊȺƵ�0ȲȌȺǞȌȁ�ƊȁƮ�§ȲȌ˛Ɉ�²ǘǞǏɈǞȁǐ �ةׁׅ׀ׂ�ة)!�0

ser Richtlinien werden jedoch auch zur Reduzierung der 
steuerlichen Belastung durch Quellensteuern, die auf aus 
ƮƵȲ�0Ç�ǘǞȁƊɐȺ˜ǞƵɆƵȁƮƵ�0ȲɈȲƚǐƵ�ƵȲǘȌƦƵȁ�ɩƵȲƮƵȁة�ǐƵȁɐɈɹɈخ�
Die Richtlinien machten es möglich, dass multinationale 
Unternehmen nach Mitgliedstaaten mit den niedrigsten 
oder sogar Null-Steuersätzen auf ausgehende Dividenden, 
Zinsen und Lizenzgebühren suchten. Gemeinsame Quel-
lensteuern könnten dies verhindern. Diese könnte den 
Umfang der vermiedenen Körperschaftssteuern innerhalb 
der EU enorm reduzieren, wie wir später zeigen werden.

Die hier diskutierte Steuer ist eine Mindeststeuer an der 
gemeinsamen Außengrenze, die es den Mitgliedstaaten 
erlauben würde, auch höhere Steuersätze anzuwenden. 
Eine solche Steuer steht im Einklang mit den OECD/G20-
Diskussionen über eine Mindestbesteuerung, um eine 
gemeinsame Untergrenze bei der Besteuerung passiver 
Einkommen zu schaffen. Diese Initiativen zielen darauf ab, 
sowohl die Steuervermeidung als auch den Steuerwettbe-
werb einzudämmen. 

Zusätzlich könnten die Einnahmen aus gemeinsamen Quel-
ǶƵȁȺɈƵɐƵȲȁ�Ǟȁ�ƮƵȁ�RƊɐȺǘƊǶɈ�ƮƵȲ�0ɐȲȌȯƚǞȺƧǘƵȁ�ÇȁǞȌȁ�˜ǞƵɆƵȁة�
wie dies bereits bei den Steuereinnahmen aus Importzöllen 
ƮƵȲ�IƊǶǶ�ǞȺɈخ��ǲɈɐƵǶǶ�ǞȺɈ�ƮǞƵ�(ǞȺǲɐȺȺǞȌȁ�ɖƦƵȲ�ƮƵȁ�ÇǿǏƊȁǐ�ɐȁƮ�
ƮǞƵ�IǞȁƊȁɹǞƵȲɐȁǐ�ƮƵȺ�ȁƵɐƵȁ�0ÇٌRƊɐȺǘƊǶɈȺ�ׇׂׂ׀ׂىׁׂ׀�ȺȌɩǞƵ�
ɖƦƵȲ�ƮǞƵ�IǞȁƊȁɹǞƵȲɐȁǐ�ƮƵȲ�yȌɈǏƊǶǶǏȌȁƮȺ�ɹɐȲ� ƵɩƚǶɈǞǐɐȁǐ�ƮƵȲ�
Auswirkungen der COVID-19-Krise voll im Gange. Eine ent-
ȺƧǘƵǞƮƵȁƮƵ� IȲƊǐƵ� ǞȺɈ� ƮƊƦƵǞة� Ǟȁ�ɩƵǶƧǘƵǿ�ÇǿǏƊȁǐ�ƮǞƵ�wǞɈ-
gliedstaaten zu diesen Haushaltsmitteln beitragen müssen. 
Eine neue EU-Steuer könnte eine Lösung für Mitgliedstaa-
ten sein, die niedrigere nationale Beiträge befürworten, und 
ȺǞƵ�ǲȖȁȁɈƵ�ǿƵǘȲ�IǶƵɮǞƦǞǶǞɈƚɈ�ƦƵǞǿ�0ǞȁȺƊɈɹ�ɨȌȁ�0ÇٌRƊɐȺǘƊǶɈȺ-
mitteln schaffen. Eigene Steuern der Europäischen Union 
wurden ebenfalls kürzlich vorgeschlagen, um den Notfall-
ǏȌȁƮȺ�ƦǞȺ�ɹɐ�ƵǞȁƵǿ�ǐƵɩǞȺȺƵȁ�JȲƊƮ�ɹɐ�˛ȁƊȁɹǞƵȲƵȁ�0خǞȁƵ�ǐƵ-
meinsame Quellensteuer auf ausgehende Ertragsströme 
könnte aus dieser Perspektive eine gute Lösung sein. 

2. EIGENMITTEL FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION

Der Haushalt der Europäischen Union wird hauptsächlich 
ƮɐȲƧǘ� ƵǞɈȲƚǐƵ�ƮƵȲ�wǞɈǐǶǞƵƮȺɈƊƊɈƵȁ�˛ȁƊȁɹǞƵȲɈخ� ƵȲƵǞɈȺ�ȺƵǞɈ�
hƊǘȲɹƵǘȁɈƵȁ� ǐǞƦɈ� ƵȺ� (ǞȺǲɐȺȺǞȌȁƵȁ� ɖƦƵȲ� ƮǞƵ� 0ȲɩƵǞɈƵȲɐȁǐ�
ƮƵȲ�ƵǞǐƵȁƵȁ�˛ȁƊȁɹǞƵǶǶƵȁ�wǞɈɈƵǶ�ƮƵȲ�0Çة�ǞȁȺƦƵȺȌȁƮƵȲƵ�ƮɐȲƧǘ�
ƮǞƵ�0ȲǘƵƦɐȁǐ�ƵǞǐƵȁƵȲ�²ɈƵɐƵȲȁخ�(Ɗȁȁ�ɩƚȲƵ�ƮǞƵ�0Ç�˛ȁƊȁɹǞƵǶǶ�
weniger abhängig von den Beiträgen der Mitgliedstaaten 
ɐȁƮ�ǲȖȁȁɈƵ�ƵǞȁƵ�˜ƵɮǞƦǶƵȲƵ�RƊɐȺǘƊǶɈȺȯȌǶǞɈǞǲ�ƦƵɈȲƵǞƦƵȁة�ƮǞƵ�
es der EU erlauben würde, sich an die sich verändernden 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen anzupassen, 
anstatt sich den siebenjährigen Perioden der detaillierten 
Haushaltsplanung zu unterwerfen. In der Vergangenheit 
wurden viele Vorschläge für eigene Steuern formuliert, 
ɩǞƵ�ɹ�0خ ٷخǞȁǏɐǘȲƊƦǐƊƦƵȁة�ƮǞƵ� ƵȺɈƵɐƵȲɐȁǐ�ǿɐǶɈǞȁƊɈǞȌȁƊǶƵȲ�
Unternehmen, die C02-Steuer und eine Digitalsteuer (DST).

Vor kurzem schlug die Europäische Kommission eine neue 
Steuer für im Binnenmarkt tätige multinationale Unterneh-
ǿƵȁ�ɨȌȲة�ɐǿ�ƮƵȁ��ɐǏƦƊɐǏȌȁƮȺ�ɹɐ�˛ȁƊȁɹǞƵȲƵȁخ�(ǞƵȺƵȲ�IȌȁƮȺ�
ȺƵɈɹɈ� ƵǞȁƵȁ� ƵȁȌȲǿƵȁ�àǞȲɈȺƧǘƊǏɈȺǞǿȯɐǶȺ� Ǟȁ� RȖǘƵ� ɨȌȁ� �׀ׇׅ
Milliarden Euro zur Überwindung der COVID-19-Krise in Eu-
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ȲȌȯƊخ�Çǿ�ƮǞƵȺƵȁ�ɹɐ�̨ ȁƊȁɹǞƵȲƵȁة�ɩǞǶǶ�ƮǞƵ�0j�ƮǞƵ�wǞɈɈƵǶ�ƊɐǏ�ƮƵȁ�
IǞȁƊȁɹǿƚȲǲɈƵȁ�ƊɐǏȁƵǘǿƵȁة�ƊƦƵȲ�ƊɐƧǘ�ǯƚǘȲǶǞƧǘ�ȲɐȁƮ�ׅ׀�wǞǶ-
liarden Euro über die Einnahmen aus neuen EU-Steuern be-
schaffen. Dazu gehören die Kohlenstoffsteuer, eine Abgabe 
auf Einwegkunststoffprodukte, die Ausweitung des Emissi-
onshandelssystems und die europäische Digitalsteuer. Die 
fünfte ist eine neue Steuer, die von auf dem Binnenmarkt 
tätigen multinationalen Unternehmen mit weltweiten Um-
ȺƚɈɹƵȁ�ɨȌȁ�ǿǞȁƮƵȺɈƵȁȺ�ׇׅ׀�wǞǶǶǞȌȁƵȁ�0ɐȲȌ�ɹɐ�ɹƊǘǶƵȁ�ɩƚȲƵخ�

Die Einzelheiten dieser neuen Steuer sind noch nicht klar, es 
wurde noch nicht einmal entschieden, ob es sich um eine 
direkte Steuer auf erzielte Gewinne oder um eine indirekte 
Steuer handeln soll. Eine mögliche Auslegung einer neu-
en Steuer, die von multinationalen Unternehmen zu zah-
len wäre, könnte eine EU-weite Quellensteuer auf Zinsen, 
Lizenzgebühren und Dividenden sein, die an den Außen-
grenzen auf Zahlungen innerhalb des Unternehmens erho-
ben wird. Dabei würde es sich um eine direkte Steuer auf 
erzielte Gewinne handeln, die in Länder außerhalb der EU 
überwiesen werden. Sie würde nicht für Transaktionen zwi-
schen Mitgliedstaaten gelten. Wir werden die Vorteile einer 
gemeinsamen Quellensteuer hier im Weiteren erläutern.

�خ׃ Àª0�Àæّ²R�§§XyJ�Xyy0ªR�m �(0ª�0Ç

Die gemeinsame Quellensteuer ist eine Lösung für die Pra-
xis des so genannten »Treaty-Shopping«. Der Begriff wird 
neutral im Sinne der indirekten Weiterleitung verwendet. 
»Treaty-Shopping« ist daher nicht als »Abkommensmiss-
brauch« zu verstehen, wie er zwischen zwei Gerichtsbar-
ǲƵǞɈƵȁ�ƮƵ˛ȁǞƵȲɈ�ɩǞȲƮة� ȌǘȁƵ� Ǟȁ�ƵǞȁƵȲ�ƮǞƵȺƵȲ� hɐȲǞȺƮǞǲɈǞȌȁƵȁ�
ansässig zu sein.5 Wäre die jeweilige natürliche oder juristi-
ȺƧǘƵ�§ƵȲȺȌȁ�Ǟȁ�ƵǞȁƵȲ�ƮƵȲ�Ɗǿ��ƦǲȌǿǿƵȁ�ƦƵɈƵǞǶǞǐɈƵȁ�hɐȲǞȺ-
diktion ansässig, würden die Vorteile des Vertrages auto-
ǿƊɈǞȺƧǘ��ȁɩƵȁƮɐȁǐ�˛ȁƮƵȁخ�

Doppelbesteuerungsabkommen zielen darauf ab, Dop-
pelbesteuerung zu vermeiden oder diese zumindest zu 
verringern. Tax-Treaty-Shopping ist eine Methode, weni-
ger Quellensteuern zu zahlen, indem die im Abkommen 
vereinbarten niedrigeren Steuersätze anstelle der höhe-
ren Standardsteuersätze verwendet werden. Dies kann 
˛ȁƊȁɹǞƵǶǶ�ɐȁƮ�ɩǞȲɈȺƧǘƊǏɈǶǞƧǘ�ɨȌȲɈƵǞǶǘƊǏɈ�ȺƵǞȁة�ȁǞƧǘɈ�ȁɐȲ�ǏɖȲ�
Einzelpersonen oder Unternehmen, sondern auch für eine 
hɐȲǞȺƮǞǲɈǞȌȁخ� ©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲȁ� ƊɐǏ� (ǞɨǞƮƵȁƮƵȁ� ƦƵȺɈǞǿǿƵȁ�
zusammen mit der Körperschaftssteuer die Steuerlast auf 
Kapitalerträge von Aktionären. Treaty-Shopping könnte 
eine Strategie zur Senkung der Steuerbelastung sein.

Van ’t Riet und Lejour (2018)6 formalisieren die Idee, den aus 
dem Treaty-Shopping in einer großen Anzahl von Gerichts-
barkeiten erzielten potentiellen Gewinn in vollem Umfang 
zu realisieren. Sie betrachten das internationale Körper-
schaftssteuersystem als ein Transportnetz. In der Netzwerk-
analyse werden »kürzeste« Wege berechnet, die die Steuer-

5� IɖȲ�ƵǞȁƵ�ǐȲɖȁƮǶǞƧǘƵ�(ǞȺǲɐȺȺǞȌȁ�ɖƦƵȲ�ƮƊȺ�ٓÀȲƵƊɈɯٌ²ǘȌȯȯǞȁǐْ�ȺǞƵǘƵ�²خ�ɨƊȁ�àƵƵǐ-
hel: The Improper Use of Tax Treaties, Kluwer, 1998.

6� ßƊȁ�ٚɈ�ªǞƵɈ�wخ�ɐȁƮخ���mƵǯȌɐȲةׁ׀ׂ�ة��ȯɈǞǿƊǶ�ÀƊɮ�ªȌɐɈƵȺب���ȁƵɈɩȌȲǲ�ƊȁƊǶɯȺǞȺ�ȌǏ�I(X�
diversion, International Tax and Public Finance�ׂׅخׇׁ׃ׁىׁׂ׃�ةفׅـ

zahlungen von multinationalen Unternehmen (MNUs) bei 
der Rückführung von Gewinnen minimieren. Die steuer-
lichen »Unterschiede« zwischen den Ländern werden aus 
Körperschaftssteuersätzen, Quellensteuern auf Dividenden 
und Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
berechnet. Auch die wechselseitig reduzierten Quellen-
steuersätze in bilateralen Steuerabkommen werden ein-
bezogen. Multinationale Unternehmen können die Steuer-
last auf repatriierte Dividenden verringern, indem sie den 
»billigsten« Steuerweg im Netzwerk wählen. Dies kann ein 
indirekter Weg sein, der ein Durchgangsland und Treaty-
Shopping einschließt. MNUs können Vertragsbestimmun-
gen nutzen, die zwischen dem letztendlichen Gast- und 
Heimatland ihrer Investition nicht gefunden wurden. 

In einem Netzwerk von 108 Ländern und mit Daten aus 
ƮƵǿ�hƊǘȲ�ׂ׃ׁ׀�ǲȌǿǿƵȁ�ɨƊȁ� ٚɈ�ªǞƵɈ�ɐȁƮ�mƵǯȌɐȲ�  zu 7فׁ׀ׂـ
dem Schluss, dass Treaty-Shopping zu einer durchschnitt-
lichen potenziellen Senkung der Steuerlast auf repatriierte 
(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁ� ɨȌȁ� �׆ §ȲȌɹƵȁɈȯɐȁǲɈƵȁ� ǏɖǘȲɈخ� IɖȲ� ɹɩƵǞ�(ȲǞɈɈƵǶ�
aller Länderpaare im Netzwerk ist ein indirekter Steuerweg 
günstiger als der direkte Weg. Anhand eines Zentralitätsin-
dikators aus der Netzwerkanalyse werden die wichtigsten 
(ɐȲƧǘǐƊȁǐȺǶƚȁƮƵȲ� ǞƮƵȁɈǞ˛ɹǞƵȲɈب� JȲȌɆƦȲǞɈƊȁȁǞƵȁة� mɐɮƵǿ-
burg und die Niederlande. Die Top 10 der Durchgangslän-
ƮƵȲ�ɐǿǏƊȺȺƵȁ�ȁƵɐȁ�ƵɐȲȌȯƚǞȺƧǘƵ�mƚȁƮƵȲـ�ȺǞƵǘƵ�ÀƊƦƵǶǶƵخف׃�

�خׄ (X0�ª�mm0�(0ª�wÇÀÀ0ªّغÀ�!RÀ0ªّ 
ªX!RÀmXyX0�Çy(�(0ª�ðXy²0yّ�Çy(� 
mXð0yðJ0 ÍRª0yّªX!RÀmXyX0�

Warum werden so viele Mitgliedstaaten als Durchgangs-
ǶƚȁƮƵȲ� ǞƮƵȁɈǞ˛ɹǞƵȲɈد�(ǞƵ�RƊɐȯɈǐȲɖȁƮƵ�ƮƊǏɖȲ�ȺǞȁƮ�ƵȲȺɈƵȁȺة�
dass die Länder auf eingehende Dividenden volle Doppel-
besteuerungserleichterungen anwenden, wenn die an-
sässige Holding einen wesentlichen Geschäftsanteil an 
der ausländischen Holding hält. Dies bedeutet, dass keine 
Körperschaftssteuer auf eingehende Dividenden erhoben 
wird. Zweitens dürfen die Mitgliedstaaten keine Quellen-
steuer auf Dividenden erheben, die in andere Mitglied-
ȺɈƊƊɈƵȁ� ˜ǞƵɆƵȁة� ɩƵȁȁ� ƵȺ� ȺǞƧǘ� ɐǿ� ƵǞȁƵȁ� ɐȁɈƵȲȁƵǘǿƵȁȺ-
ǞȁɈƵȲȁƵȁ�0ǞȁǲȌǿǿƵȁȺ˜ɐȺȺ�ǘƊȁƮƵǶɈخ�

Diese beiden Bedingungen wurden von den Mitgliedstaa-
ten in der EU- Mutter-/Tochter-Richtlinie (MTR) von 1991 
festgelegt.8 Diese Richtlinie wurde eingeführt, um den 
Binnenmarkt in Europa anzukurbeln und für die Ausschüt-
tung innerbetrieblicher Gewinne schuf sie Bedingungen, 
die mit denen innerhalb der Mitgliedstaaten vergleichbar 
sind. Ab 2004 wurden diese beiden Bedingungen auch 
ƊɐǏ�ðǞȁȺٌ�ɐȁƮ�mǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁ˜ɖȺȺƵ�ɹɩǞȺƧǘƵȁ�ƮƵȁ�0ÇٌwǞɈ-
gliedstaaten (ZLR) angewandt.9 Aufgrund beider Richt-

7 Wir ignorieren hierbei den Brexit: Das Vereinigte Königreich war 2018 Mitglied 
der EU und ist es im Grunde noch.

8� wɐɈɈƵȲٌشÀȌƧǘɈƵȲٌªǞƧǘɈǶǞȁǞƵ� �ى ªǞƧǘɈǶǞȁǞƵ� شׄ׀ �0àJشׅ׃ ƮƵȺ� ªƊɈƵȺ� ɨȌǿ� �خ׃ׂ hɐǶǞ�
1990 über das gemeinsame Besteuerungssystem von Mutter- und Tochter-
gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten. Geändert durch die Richtlinie 
خ׃׀׀ƵɹƵǿƦƵȲ�ׂ)�خ0J�ƮƵȺ�ªƊɈƵȺ�ɨȌǿ�ׂׂش׃ׁׂش׃׀׀ׂ

9� ðǞȁȺƵȁٌɐȁƮٌmǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁٌªǞƧǘɈǶǞȁǞƵ� ��ªǞƧǘɈǶǞȁǞƵى شׄ׃׀׀ׂ �0J�ƮƵȺ�ªƊɈƵȺش ɨȌǿ�
��ɖƦƵȲ�ƵǞȁƵ�ǐƵǿƵǞȁȺƊǿƵ�²ɈƵɐƵȲȲƵǐƵǶɐȁǐ�ǏɖȲ�ðƊǘǶɐȁǐƵȁ�ɨȌȁ�ðǞȁȺƵȁ׃׀׀�hɐȁǞ�ׂخ׃
und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener Mit-
gliedstaaten.
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linien unterlagen grenzüberschreitende Transaktionen in 
Bezug auf Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren nicht 
mehr der Besteuerung, sofern es sich dabei um innerbe-
triebliche Zahlungsströme handelt.

Dadurch entstanden interessante Steuerplanungskonst-
ruktionen. Nehmen wir das Beispiel der Lizenzgebühren 
der weltberühmten Popband U2. Sie waren in Irland an-
ȺƚȺȺǞǐة�ƊƦƵȲ�XȲǶƊȁƮ�ǏɖǘȲɈƵ�ׂ �ƵǞȁƵ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ɨȌȁ�ׂ׆׀׀ �ڭٷ׀
ƊɐǏ� ƊƦ˜ǞƵɆƵȁƮƵ� mǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁ� ƵǞȁخ� 0Ⱥ� ɩɐȲƮƵ� ɨǞƵǶ� ɈƵɐ-
rer, die Lizenzgebühren an andere Länder zu zahlen. Das 
Management von U2 beschloss, ein Büro in den Nieder-
landen einzurichten, das an der Herengracht, einem der 
ȺƧǘȖȁƵȁ� JȲƊƧǘɈƵȁ� Ǟȁ� �ǿȺɈƵȲƮƊǿة� ǐƵǶƵǐƵȁ� ǞȺɈخ� àƊȲɐǿد�
Die Niederlande erheben keine Quellensteuer auf Zinsen 
ɐȁƮ�mǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁ� -und die irische Quellen (10ٴׁׂ׀ƦǞȺ�ׂـ
ȺɈƵɐƵȲ�ǐƊǶɈ�ȁǞƧǘɈ� ǏɖȲ�mǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁ˜ɖȺȺƵ� ǞȁȁƵȲǘƊǶƦ�ƮƵȲ�
EU. Die Rolling Stones haben ein Büro unter der gleichen 
Adresse. Von den Niederlanden aus konnten die Lizenzge-
bühren etwa steuerfrei in Steuerparadiese in der Karibik 
˜ǞƵɆƵȁة�ɩȌ�wǞƧǲ�hƊǐǐƵȲ�ƵǞȁƵȁ�àȌǘȁȺǞɈɹ�ǘƊɈخ

Große amerikanische MNUs mit Beteiligungen in Irland, 
ɩǞƵ�ɹخ ٷخ�JȌȌǐǶƵة�ɨƵȲǘǞƵǶɈƵȁ�ȺǞƧǘ�ƊɐǏ�ɨƵȲǐǶƵǞƧǘƦƊȲƵ�àƵǞȺƵخ�
Nach der Einführung der ZLR boomten die internatio-
ȁƊǶƵȁ� mǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁخ� Xǿ� hƊǘȲ� �ׁׅ׀ׂ ɨƵȲƦȌɈ� XȲǶƊȁƮ� ƮǞƵȺƵ�
²ɈƵɐƵȲȯǶƊȁɐȁǐȺǲȌȁȺɈȲɐǲɈǞȌȁ� ǏɖȲ� ȁƵɐƵ� IƚǶǶƵة� ǐƵɩƚǘȲɈƵ�
ƊƦƵȲ�ƵǞȁƵ�IɖȁǏǯƊǘȲƵȺǏȲǞȺɈ�ǏɖȲ�ƦƵȺɈƵǘƵȁƮƵ�IƚǶǶƵخ
Ein weiteres Beispiel sind amerikanische MNUs mit Be-

10� �Ʀ�ׁׂׂ׀�ɩƵȲƮƵȁ�ƮǞƵ�yǞƵƮƵȲǶƊȁƮƵ�ƵǞȁƵ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ɨȌȁ�ׁׂڭٷׇة�ƊɐǏ�ðǞȁȺٌ�ɐȁƮ�
mǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁ˜ɖȺȺƵ�Ɗȁ�ƵǞȁƵ�ªƵǞǘƵ�ɨȌȁ�yǞƵƮȲǞǐȺɈƵɐƵȲǯɐȲǞȺƮǞǲɈǞȌȁƵȁ�ƵȲǘƵƦƵȁخ�
Dies wird als bedingte Quellensteuer bezeichnet.

ɈƵǞǶǞǐɐȁǐƵȁ� Ǟȁ� ²ɖƮƊǿƵȲǞǲƊة� ɹخ ٷخ� !ǘǞǶƵخ� (ǞƵȺƵ� mƚȁƮƵȲ� ƵȲ-
ǘƵƦƵȁ� Ǟȁ�ƮƵȲ�ªƵǐƵǶ�ǘȌǘƵ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲȁ�ɨȌȁ�ƵɈɩƊڭٷ׀׃��
ƊɐǏ� ƊƦ˜ǞƵɆƵȁƮƵ� (ǞɨǞƮƵȁƮƵȁخ� �ɐǏǐȲɐȁƮ� ƵǞȁƵȺ� ǐɖȁȺɈǞǐƵȁ�
Steuerabkommens mit Spanien, dem ehemaligen Kolo-
nisator, wird diese Steuer jedoch nicht auf die nach Spani-
Ƶȁ�˜ǞƵɆƵȁƮƵȁ�(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁ�ƵȲǘȌƦƵȁخ�(ƊȲɖƦƵȲ�ǘǞȁƊɐȺ�ȺǞȁƮ�
die Niederlande eines der wenigen europäischen Länder, 
das aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens zwi-
schen den USA und den Niederlanden unter verschiede-
nen Bedingungen keine Quellensteuer auf Dividenden 
ƵȲǘƵƦɈة�ƮǞƵ�Ǟȁ�ƮǞƵ�Ç²��˜ǞƵɆƵȁخ�(ƊǿǞɈ�ǞȺɈ�ƵȺ�ɨǞƵǶ�ƦǞǶǶǞǐƵȲة�ƮǞƵ�
Dividenden über Spanien und die Niederlande an den 
Hauptsitz des MNUs in die USA umzuleiten.

5. VERGLEICH MIT DEM BINNENMARKT

Diese Beispiele entsprechen nicht dem Unternehmens-
verhalten, das mit der Einführung dieser Richtlinien be-
absichtigt war. Es ist jedoch nicht verwunderlich, dass sol-
cherlei Steuerplanungsstrategien entworfen werden. Dies 
wäre jedoch vorhersehbar gewesen, insbesondere wenn 
man sich die Analogie mit dem Binnenmarkt in der EU vor 
Augen führt.

Aus der Handelstheorie wissen wir, dass Zollunionen und 
der Binnenmarkt eine gemeinsame Grenze für importierte 
Waren und Dienstleistungen mit gemeinsamen Importzöl-
ǶƵȁ�ǘƊƦƵȁ�ȺȌǶǶɈƵȁخ�XȺɈ�ƮǞƵȺ�ȁǞƧǘɈ�ƮƵȲ�IƊǶǶة�ɩǞƵ�Ǟȁ�ƵǞȁƵȲ�IȲƵǞǘƊȁ-
delszone, müssen Regeln entworfen werden, um den Miss-
brauch der vereinbarten Abschaffung der Einfuhrzölle an 
der Binnengrenze der beteiligten Länder, der so genannten 
Ursprungsregeln, zu verhindern. Diese Regeln sollen ga-

�ƦƦǞǶƮɐȁǐ�ׁ�²بɈƊȁƮƊȲƮٌ©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲȺƚɈɹƵ�Ǟȁ�ƮƵȲ�0Ç�ƊɐǏ�ƊƦ˜ǞƵɆƵȁƮƵ�ðƊǘǶɐȁǐƵȁؤׁ׀ׂ�ة
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�ؤ (ǞƵȺƵ�ÀƊƦƵǶǶƵ�ƦƊȺǞƵȲɈ�ƊɐǏ�ƮƵȁ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲȁ�Ǟȁ�ƮƵȁ�ׇׂ�wǞɈǐǶǞƵƮȺɈƊƊɈƵȁ�ȺȌɩǞƵ�Ǟȁ�XȺǶƊȁƮة�yȌȲɩƵǐƵȁ�ɐȁƮ�ƮƵȲ�²ƧǘɩƵǞɹة�ƮƊ�ȺǞƧǘ�ƊɐƧǘ�ƮǞƵȺƵ�0IÀ�ٌmƚȁƮƵȲ�ƮƵȲ�wÀª�ɐȁƮ�ƮƵȲ�ðmª�
ɐȁɈƵȲɩȌȲǏƵȁ�ǘƊƦƵȁخ�(ƊɈƵȁȱɐƵǶǶƵب�X I(خ
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rantieren, dass ein wesentlicher Teil des Produkts in einem 
wǞɈǐǶǞƵƮȺɈƊƊɈ�ƮƵȲ�IȲƵǞǘƊȁƮƵǶȺɹȌȁƵ�ǘƵȲǐƵȺɈƵǶǶɈ�ɩǞȲƮة�ƦƵɨȌȲ�ƵȺ�
die Binnengrenze überschreitet. Dadurch wird die Möglich-
keit verhindert, dass multinationale Unternehmen außer-
ǘƊǶƦ�ƮƵȲ�IȲƵǞǘƊȁƮƵǶȺɹȌȁƵ�ɖƦƵȲ�mƚȁƮƵȲ�ǿǞɈ�ƮƵȁ�ȁǞƵƮȲǞǐȺɈƵȁ�
0ǞȁǏɐǘȲɹȖǶǶƵȁ� Ǟȁ� wǞɈǐǶǞƵƮȺɈƊƊɈƵȁ� ƮƵȲ� IȲƵǞǘƊȁƮƵǶȺɹȌȁƵ� Ƶɮ-
ȯȌȲɈǞƵȲƵȁخ�Xǿ�IƊǶǶƵ�ɨȌȁ�ǐƵǿƵǞȁȺƊǿƵȁ�ðȖǶǶƵȁ�Ɗȁ�ƮƵȁ��ɐɆƵȁ-
grenzen sind diese Ursprungsregeln nicht notwendig. 

Bei grenzüberschreitenden Dividenden-, Zins- und Lizenz-
gebührenzahlungen ist dies jedoch völlig anders, wie die 
obigen Beispiele veranschaulichen. Die Quellensteuern auf 
diese ausgehenden Zahlungen unterscheiden sich inner-
ǘƊǶƦ�ƮƵȲ�0Ç�ƵȲǘƵƦǶǞƧǘخ�Xǿ�IȌǶǐƵȁƮƵȁ�ȺɈƵǶǶƵȁ�ɩǞȲ�ƮǞƵ�²ɈƊȁ-
dard-Quellensteuern in den Mitgliedstaaten vor. Die Steu-
ersätze bei bilateralen Steuerabkommen sind oft niedriger, 
ƊƦƵȲ�ȁǞƧǘɈ�Ǟǿ�IƊǶǶƵ�ɨȌȁ�²ɈƵɐƵȲȌƊȺƵȁة�ƮƊ�ƮǞƵ�ǿƵǞȺɈƵȁ�mƚȁƮƵȲ�
ǲƵǞȁƵ��ƦǲȌǿǿƵȁ�ǿǞɈ�ƮǞƵȺƵȁ�hɐȲǞȺƮǞǲɈǞȌȁƵȁ�ǘƊƦƵȁخ�

(ǞƵ�²ɈƵɐƵȲȺƚɈɹƵ�ɨƊȲǞǞƵȲƵȁ�ɹɩǞȺƧǘƵȁڭٷ׀��ɐȁƮخڭٷׅ׃��Xǿ�(ɐȲƧǘ-
ȺƧǘȁǞɈɈ�ǶǞƵǐɈ�ƮƵȲ�²ɈƵɐƵȲȺƊɈɹ�ƊɐǏ�ðǞȁȺɹƊǘǶɐȁǐƵȁ�ƦƵǞ�ׁ ��ɐȁƮڭٷ׀
ist damit um 4 Prozentpunkte höher als der Steuersatz 
auf Dividenden- und Lizenzgebührenzahlungen, der bei 
6 Prozentpunkten liegt. Der für Zinsen geltende niedrige 
durchschnittliche Steuersatz ist auf die relativ große Zahl 
von Ländern ohne Quellensteuer zurückzuführen. Korri-
giert man dies, so liegt der durchschnittliche Steuersatz 
Ǟȁ�mƚȁƮƵȲȁة�ƮǞƵ�ƵǞȁƵ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ƵȲǘƵƦƵȁة�ƦƵǞ�ƵɈɩƊ�ׂخڭٷ׀�

Obwohl die Quellensteuersätze in Steuerabkommen oft 
ׅ�ƦǞȺ�ׁ׀�§ȲȌɹƵȁɈȯɐȁǲɈƵ�ɐȁɈƵȲ�ƮƵȁ�²ɈƊȁƮƊȲƮȺƚɈɹƵȁ�ǶǞƵǐƵȁة�
ǶƊȺȺƵȁ� ȺǞƧǘ� ƚǘȁǶǞƧǘƵ� wɐȺɈƵȲ� ˛ȁƮƵȁخ� mƚȁƮƵȲة� ƮǞƵ� ǲƊɐǿ�
Quellensteuern erheben, sind auch bedeutende Durch-
gangsländer.

Die MTR und die ZLR sahen keine gemeinsamen Quellen-
steuern vor und das schuf Steuerplanungsmöglichkeiten 
für multinationale Unternehmen. Die Analogie zum Bin-
nenmarkt verlangt jedoch gemeinsame Quellensteuern 
auf Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren.

6. EINE GEMEINSAME QUELLENSTEUER AUF  
DIVIDENDEN, ZINSEN UND LIZENZGEBÜHREN 

Eine gemeinsame Quellensteuer auf Lizenzgebühren, 
die die EU verlassen, hätte die Anreize für multinationale 
Konzerne und Popbands wie die Rolling Stones und U2 
gemindert, eine niederländische Holding zu gründen, da 

es keinen steuerlichen Gewinn bei der Überweisung von 
Lizenzgebühren in Länder außerhalb der EU gegeben hät-
te. Eine gemeinsame Quellensteuer auf Dividenden hätte 
den gleich wirkenden Anreiz für andere multinationale 
Unternehmen eliminiert. Multinationale Unternehmen 
hätten keine Motivation, Zypern, Ungarn, Lettland oder 
Malta als Durchgangsländer zu nutzen. Dies gilt auch für 
Estland und die Slowakei im Hinblick auf Dividenden und 
Länder wie Luxemburg und die Niederlande bei Zins- und 
Lizenzgebührenzahlungen.

Die möglichen „Steuereinnahmeverluste“ wurden auch in 
einem kürzlich ergangenen Urteil des Europäischen Ge-
ȲǞƧǘɈȺǘȌǏȺ� ɹɐ� ƮƵȁ� ƮƚȁǞȺƧǘƵȁ� IƚǶǶƵȁ� ƮƵȺ� ɩǞȲɈȺƧǘƊǏɈǶǞƧǘƵȁ�
0ǞǐƵȁɈɐǿȺ� �Ǟǿ�IȌǶǐƵȁƮƵȁـ ٖƮǞƵ� ƮƚȁǞȺƧǘƵȁ� �ٌIƚǶǶƵٗف� ƦƵ-
tont, in denen es um die Befreiung von Quellensteuern 
auf der Grundlage der MTR und der ZLR in missbräuch-
lichen Situationen ging.11 Die dänischen Steuerbehörden 
ƊȲǐɐǿƵȁɈǞƵȲɈƵȁ� Ǟȁ�ƮƵȁ�IƚǶǶƵȁة� ƮƊȺȺ�ƮǞƵ�ªǞƧǘɈǶǞȁǞƵȁ�ǲƵǞȁƵ�
Anwendung fänden, und die Steuerbefreiung verweigert 
wurde, weil die entsprechenden Zahlungen schließlich 
in Dritt- und Nicht-EU-Ländern landeten, so dass die da-
zwischengeschalteten EU-Holdinggesellschaften reine 
(ɐȲƧǘǐƊȁǐȺǐƵȺƵǶǶȺƧǘƊǏɈƵȁ� ȺƵǞƵȁخ� (ǞƵ� IƚǶǶƵ� ɩɐȲƮƵȁ� ɨȌȁ�
den dänischen nationalen Gerichten an den Europäischen 
Gerichtshof mit der Bitte um eine Vorabentscheidung 
ɹɐȲ�IƵȺɈǶƵǐɐȁǐ�ƮƵȲ��ɐȺǶƵǐɐȁǐ�ƮƵȺ�0ÇٌªƵƧǘɈȺ�ɨƵȲɩǞƵȺƵȁخ�
Der Gerichtshof entschied 2019 zu Gunsten der dänischen 
Steuerbehörde.  

Die Idee der gemeinsamen Quellensteuern ist nicht völ-
lig neu. Bereits 1997 analysierten Huizinga und Nielsen12 
eine gemeinsame Quellensteuer auf Zinsen. Diese wur-
de bereits 1989 von der Europäischen Kommission vor-
geschlagen.13�(ǞƵ�0j�ȺƧǘǶɐǐ�ƵǞȁƵ�²ɈƵɐƵȲ�ɨȌȁ�ׁׅڭٷ�ɨȌȲة�ƮƵȲ�
damaligen Durchschnittssteuer der Mitgliedsstaaten, 
um den Problemen einer Verzerrung, Steuervermeidung 
und Steuerumgehung entgegenzuwirken. Huizinga und 
Nielsen kamen in einem theoretischen Modell mit zwei 
EU-Ländern und einem Nicht-EU-Steuerparadies zu dem 
Schluss, dass die Auswirkungen für das Niedrigsteuerland 
in der EU negativ sein könnten. In jüngerer Zeit untersu-

11 Baerentzen, S., A. Lejour und M. van ‘t Riet, 2020, Limitation of holding structu-
ȲƵȺ�ǏȌȲ�ǞȁɈȲƊٌ0Ç�ƮǞɨǞƮƵȁƮȺب���ƦǶȌɩ�ɈȌ�ɈƊɮ�ƊɨȌǞƮƊȁƧƵةد�World Tax Journalة�IƵƦȲɐƊȲ�
2020.

12 Huizinga, H. und S.B. Nielsen, 1997, The taxation of Interest in Europe: a mini-
ǿɐǿ�ɩǞɈǘǘȌǶƮǞȁǐ�ɈƊɮةد�!ƵȁɈ0ª�(ǞȺƧɐȺȺǞȌȁ�§ƊȯƵȲخ׃ׇׇׁٌ�ة

13 EG, 1989, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über ein gemeinsames System 
ƵǞȁƵȲ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ƊɐǏ�ðǞȁȺƵȲɈȲƚǐƵة�j�wش׃ش׀׆�فـªƵɨǞȺǞȌȁ�˛ȁƊǶة� ȲɖȺȺƵǶخ

ÀƊƦƵǶǶƵ�ׁ�0بÇٌwǞɈǐǶǞƵƮȺɈƊƊɈƵȁ�ȌǘȁƵ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�Ǟǿ�hƊǘȲ�ׁׂ׀�

Null-Steuersatz Mitgliedstaaten

Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren Zypern, Ungarn, Litauen und Malta

Dividenden Estland, Slowakei

Zinsen und Lizenzgebühren Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden

Zinsen �ȺɈƵȲȲƵǞƧǘة�(ƚȁƵǿƊȲǲة�IǞȁȁǶƊȁƮة�IȲƊȁǲȲƵǞƧǘة�JȲǞƵƧǘƵȁǶƊȁƮ
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ƧǘƵȁ�IǞȁǲƵ�ƵɈ�ƊǶخ� -die Möglichkeiten einer auf Zin 14فׁׄ׀ׂـ
sen und Lizenzgebühren erhobenen Quellensteuer zur 
Begrenzung der Vermeidung von Körperschaftssteuern in 
den Herkunftsländern. In ihren Simulationen schlagen sie 
ƵǞȁƵ�²ɈƵɐƵȲ�ɨȌȁ�ׁڭٷ׀�ƊɐǏ�ƊƦ˜ǞƵɆƵȁƮƵ�mǞɹƵȁɹǐƵƦɖǘȲƵȁ�ɨȌȲ15خ

Das Europäische Parlament schlug 2016 eine gemeinsa-
ǿƵ�0Çٌ©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ƊɐǏ�ƊƦ˜ǞƵɆƵȁƮƵ�JƵɩǞȁȁƵ�ɨȌȲ16خ Die-

14� IǞȁǲƵة�jخ!�ةخ�IɐƵȺɈة�Rخ�yɐȺȺƵȲ�ɐȁƮ�!�²خȯƵȁǐƵǶ�0ةׁׄ׀ׂ�ةɮɈƵȁƮǞȁǐ�ÀƊɮƊɈǞȌȁ�ȌǏ�XȁɈƵȲ-
ƵȺɈ�ƊȁƮ�ªȌɯƊǶɈɯ�XȁƧȌǿƵ�ƊɈ�²ȌɐȲƧƵى��Ɗȁ��ȯɈǞȌȁ�ɈȌ�mǞǿǞɈ� ƊȺƵ�0ȲȌȺǞȌȁ�ƊȁƮ�§ȲȌ˛Ɉ�
²ǘǞǏɈǞȁǐةد�ð0à�(ǞȺƧɐȺȺǞȌȁ�§ƊȯƵȲ�yȌخ׃ׇ׀ׁٌׄ�خ

15 Alle diese Vorschläge, einschließlich unseres, verstoßen gegen Vereinbarungen 
in bestehenden Steuerabkommen und gehen effektiv davon aus, dass eine Au-
ßerkraftsetzung des Abkommens möglich ist. Ob dies möglich ist oder nicht, 
übersteigt den Rahmen dieses Discussion Papers, ist jedoch zu berücksichtigen.

16 Europäisches Parlament, 2016, Abgeordnete fordern Schwarze Liste der Steuer-
oasen, Patentbox-Regeln, eine gemeinsame konsolidierte Steuerbemessungs-
grundlage und mehr, Pressemitteilung, https://www.europarl.europa.eu/news/
ƮƵشȯȲƵȺȺٌȲȌȌǿׁ׀ׇ׀׆ׁ׀ׂشX§ªشׇׄׄ׃ǿƵȯȺٌƧƊǶǶٌǏȌȲٌɈƊɮٌǘƊɨƵȁٌƦǶƊƧǲǶǞȺɈٌȯƊɈƵȁɈٌ
box-rules-ccctb-and-more

se Ideen sind jedoch noch nicht in Richtlinien umgesetzt 
worden. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, einen Kon-
sens der Mitgliedstaaten zu erreichen, da diese autono-
me Entscheidungsrechte in der Steuerpolitik haben und 
gegen jeden Vorschlag zur Steuerpolitik ein Veto einlegen 
können. 

Um die Unterschiede bei den Steuersätzen zwischen den 
Mitgliedsstaaten zu verringern, sollte die Höhe der Steuer-
ȺƚɈɹƵ�ƮƵȁǲƦƊȲ�ƦƵǞ�ǿǞȁƮƵȺɈƵȁȺ�ׁڭٷ׀�ɐȁƮ�ǘȖƧǘȺɈƵȁȺ�ׂڭٷ׀�ǶǞƵ-
ǐƵȁخ� �ڭٷ׀ׁ ǞȺɈ� ƮƵȲ�ƮɐȲƧǘȺƧǘȁǞɈɈǶǞƧǘƵ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲȺƊɈɹ� ƊɐǏ�
ðǞȁȺƵȁ�ɐȁƮ�ׂڭٷ׀� ǞȺɈ�ƮƵȲ�(ɐȲƧǘȺƧǘȁǞɈɈ�ƦƵǞ� ǯƵȁƵȁ�mƚȁƮƵȲȁة�
die eine Steuer erheben (siehe Abbildung 1). Beträgt der 
²ɈƵɐƵȲȺƊɈɹ�ɩƵȁǞǐƵȲ�ƊǶȺ�ׁةڭٷ׀�ɩǞȲƮ�ƮǞƵ�²ɈƵɐƵȲ�ǲƊɐǿ�ɩǞȲǲȺƊǿ�
gegen die Vermeidung der Körperschaftssteuer sein. Die 
meisten Länder erheben zumindest Quellensteuern zu 
ƵǞȁƵǿ�²ƊɈɹ�ɨȌȁ�ׁׅةڭٷ�ƵǞȁ�²ƊɈɹ�ɨȌȁ�ׁڭٷ׀�ǞȺɈ�ƵǞȁƵ��ɐȺȁƊǘǿƵ�
(sofern eine Steuer erhoben wird).

ÀƊƦƵǶǶƵ�ׂب�(ɐȲƧǘȺƧǘȁǞɈɈǶǞƧǘƵ�²ɈƵɐƵȲƦƵǶƊȺɈɐȁǐ�ƊɐǏ�(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁȲȌɐɈƵȁـ�ǲȌǿƦǞȁǞƵȲɈƵ�(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁȺɈƵɐƵȲ�Ǟȁفڭ�

Ausgangslage Mindestquellensteuer von 5 %

Direkt Optimal Differenz Direkt Optimal Differenz

Weltweit 11,9 ةׅ 6,0 12,0 6,6 5,4

0Çـ�ƊƦ˜ǞƵɆƵȁƮف 12,8 ׅةׅ 7,3 ׃ة׃ׁ 7,8 5,5

ÀƊƦƵǶǶƵب׃��(ǞƵ�À�§�ׁ׀�ƮƵȲ�(ɐȲƧǘǐƊȁǐȺǶƚȁƮƵȲ�ƊɐǏ� ƊȺǞȺ�ƵǞȁƵȺ�ðƵȁɈȲƊǶǞɈƚɈȺǿƊɆƵȺؤ

Ausgangslage wǞȁƮƵȺɈȱɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ɨȌȁ�ׅڭٷ

1 Vereinigtes Königsreich ׄة׃ׁ 1 Australien ׃ة

2 Luxemburg 8,4 2 Singapur 8,6

׃ Niederlande 7,7 ׃ Malaysia 7,7

4 Estland 6,7 4 Vereinigtes Königsreich ةׅ

ׅ Ungarn 6,2 ׅ Mauritius ةׅ

6 Singapur 6,1 6 Hong Kong ׆ةׅ

7 Irland ׆ةׅ 7 Vereinigte Arabische Emirate 4,8

8 Slowakei ׃ةׅ 8 Brunei 4,7

9 IǞȁȁǶƊȁƮ 4,7 9 Luxemburg ׃ةׄ

10 Zypern ׅةׄ 10 Niederlande ׃ةׄ

��ǐƵɈƵǞǶɈ�ƮɐȲƧǘ�ƊǶǶƵ�ȌȯɈǞǿƊǶƵȁة�ƦƵ˛ȁƮƵɈفǲƵǞȁƵ�©ɐƵǶǶƵ�ȌƮƵȲ�0ȁƮƦƵȺɈǞǿǿɐȁǐـ��ɩǞƵ�ȌǏɈ�ȺǞƧǘ�ƵǞȁ�mƊȁƮ�ƊɐǏ�ƮƵȁ�²ɈƵɐƵȲȲȌɐɈƵȁ�ƊǶȺ�ðɩǞȺƧǘƵȁǶƊȁƮةDƊȺ�ðƵȁɈȲƊǶǞɈƚɈȺǿƊɆ�ɹƚǘǶɈ ؤ
²ɈƵɐƵȲȲȌɐɈƵȁخ�(ƊȺ�ßƵȲƵǞȁǞǐɈƵ�jȖȁǞǐȲƵǞƧǘ�ǞȺɈ�ƊǶȺȌ�Ǟȁ�ׁڭ�ׄة׃�ƊǶǶƵȲ�ȌȯɈǞǿƊǶƵȁ�²ɈƵɐƵȲɩƵǐƵ�ƵǞȁ�(ɐȲƧǘǐƊȁǐȺǶƊȁƮخ
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7. BEISPIEL: MINDESTQUELLENSTEUER  
AUF DIVIDENDEN

Unabhängig davon, ob der Steuersatz einer gemeinsa-
ǿƵȁ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ׅ׀ׁ�ة�ȌƮƵȲ�ׁׅڭٷ�ƦƵɈȲƚǐɈة�ɩǞȲƮ�ȺǞƵ�ƵǞȁƵȁ�
ǐȲȌɆƵȁ�0Ǟȁ˜ɐȺȺ�ƊɐǏ�ƮǞƵ�(ɐȲƧǘǶƵǞɈɐȁǐȺǏɐȁǲɈǞȌȁ�ƵǞȁƵȲ�ªƵǞǘƵ�
ɨȌȁ�wǞɈǐǶǞƵƮȺɈƊƊɈƵȁ�ǘƊƦƵȁخ�ßȌȲ�ƵǞȁǞǐƵȁ�hƊǘȲƵȁ�ǘƊƦƵȁ�ɩǞȲ�
ƮǞƵ��ɐȺɩǞȲǲɐȁǐƵȁ�ƵǞȁƵȲ�wǞȁƮƵȺɈȱɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ɨȌȁ�ׅڭٷ�ƊɐǏ�
(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁ�ɐȁɈƵȲȺɐƧǘɈة�ɐٷخƊخ� Ǟȁ�yȌȲɩƵǐƵȁة�XȺǶƊȁƮ�ɐȁƮ�ƮƵȲ�
Schweiz.17 Mit einer Mindeststeuer nahmen wir an, dass 
Mitgliedstaaten mit niedrigeren Steuersätzen den Steuer-
ȺƊɈɹ�ƊɐǏ�ׅڭٷ�ƵȲǘȖǘɈƵȁة�ɩƚǘȲƵȁƮ�wǞɈǐǶǞƵƮȺɈƊƊɈƵȁ�ǿǞɈ�ǘȖǘƵ-
ren Steuersätzen diese nicht änderten. 

Wir verglichen die Gewinne aus dem Tax-Treaty-Shopping 
bei MNUs vor (Ausgangslage) und nach der Einführung der 
Mindeststeuer (siehe Tabelle 2). Auf globaler Ebene sind 
die Auswirkungen trotz der großen Bedeutung der EU in 
der Weltwirtschaft begrenzt. Die Gewinne aus dem Trea-
Ɉɯٌ²ǘȌȯȯǞȁǐ�ȺǞȁƮ�ǶƵƮǞǐǶǞƧǘ�ɨȌȁڭ�׀ة׆��ƊɐǏ�ׅڭ�ׄة�ǐƵǏƊǶǶƵȁخ�IɖȲ�
die EU-Länder sind die Auswirkungen größer. Hier sind die 
Gewinne aus dem Treaty-Shopping um 1,8 Prozentpunkte 
ɨȌȁ� -ǞƵ�ȺǞƧǘ�ƊɐȺ�ƮƵǿ�ÀȲƵƊɈɯٌ²ǘȌȯ)�خ�ǐƵǏƊǶǶƵȁڭٷׅة�ƊɐǏ�ׅڭٷ׃ةׇ
ping ergebenden Vorteile bei Dividenden werden unter An-
ɩƵȁƮɐȁǐ�ƵǞȁƵȺ�wǞȁƮƵȺɈȺɈƵɐƵȲȺƊɈɹƵȺ�ɨȌȁ�ȁɐȲ�ׅڭٷ�ɐǿڭٷ׀׃��
herabgesetzt.

In den Top 10 der Durchgangsländer bestehen große Un-
ɈƵȲȺƧǘǞƵƮƵـ�ȺǞƵǘƵ�ÀƊƦƵǶǶƵخف׃�� ƵǞ�0ǞȁǏɖǘȲɐȁǐ�ƵǞȁƵȲ�ǐƵǿƵǞȁ-
ȺƊǿƵȁ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ǿǞɈ�ƵǞȁƵǿ�²ɈƵɐƵȲȺƊɈɹ�ɨȌȁ�ׅڭٷ�ɩɖȲ-
den von 8 europäischen Ländern (ohne Großbritannien) 
nur noch zwei, nämlich Luxemburg und die Niederlande, 
zu den Top 10 zählen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse 
würden Zypern, Ungarn und Irland nicht mehr als Durch-
gangsländer oder Steuerparadiese gelten. Allerdings wür-
den die Investitionsströme und die Kapitalrenditen dann 
über andere Durchgangsländer umgeleitet werden. Es 
gäbe also viele neue Durchgangsländer, wie Australien 
ɐȁƮ� wƊǶƊɯȺǞƊخ� (ǞƵ� ßƵȲǶƊǐƵȲɐȁǐ� ƮƵȲ� IɐȁǲɈǞȌȁ� ƊǶȺ� (ɐȲƧǘ-
gangsland in andere Länder erklärt die bescheidenen 
Auswirkungen auf globaler Ebene.

(ǞƵȺ�ǞȺɈ�ȁɐȲ�ƵǞȁ� ƵǞȺȯǞƵǶ�ǏɖȲ�ƵǞȁƵ�©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲ�ɨȌȁ�ׅڭٷ�ƊɐǏ�
(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁة�ƮǞƵ�ƵǞȁƵȁ�ǐȲȌɆƵȁ�0Ǟȁ˜ɐȺȺ�ƊɐǏ�ƮǞƵ�§ȌȺǞɈǞȌȁ�ƮƵȲ�
europäischen Durchgangsländer hat. Dieser Effekt würde 
durch höhere Steuersätze und eine gemeinsame Quellen-
steuer auf Zinsen und Lizenzgebühren verstärkt und die 
globalen Auswirkungen würden wahrscheinlich noch ge-
wichtiger sein.

8. STEUEREINNAHMEN

Es ist schwierig, die Auswirkungen auf die Steuereinnah-
men abzuschätzen, da die oben angewandte Netzwerk-
analyse nur auf den Unterschieden in den Steuersätzen 
ɐȁƮ�ȁǞƧǘɈ�ƊɐǏ�ƮƵȁ�ɈƊɈȺƚƧǘǶǞƧǘƵȁ�IǞȁƊȁɹȺɈȲȖǿƵȁ�ɹɩǞȺƧǘƵȁ�
den Ländern basiert. Auf globaler Ebene beläuft sich der 

17 A. Lejour und M. van ’t Riet, 2017, Effect van een Europese bronbelasting op 
dividend op belastingontwijking, jaargang 102, 10 Oktober 2017 (auf Nieder-
ländisch).

ÇǿǏƊȁǐ�ƮƵȲ�ǐȲƵȁɹɖƦƵȲȺƧǘȲƵǞɈƵȁƮƵȁ�(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁ�ƊɐǏ�ׁ׀ׂׅخ�
Milliarden Dollar.18 Aufgrund von Phantominvestitionen 
oder umgeleiteten Investitionen werden auch die Kapital-
renditen umgeleitet und doppelt berücksichtigt.19 Es kann 
ȺƵǞȁة�ƮƊȺȺ�ɹɩǞȺƧǘƵȁ�ƵǞȁƵǿ�(ȲǞɈɈƵǶ�ɐȁƮ�ׅڭٷ׀�ƮƵȲ�ƦǞǶƊɈƵȲƊǶƵȁ�
Dividendenströme nicht doppelt berücksichtigt werden. 
Geht man davon aus, dass die EU ein Viertel der Weltwirt-
schaft ausmacht, beliefen sich die jährlichen Einnahmen 
ƵǞȁƵȲ�wǞȁƮƵȺɈȺɈƵɐƵȲ�ƊɐǏ�(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁ�ƊɐǏ�ׁ׀�ƦǞȺ�ׁׅ�wǞǶǶǞƊȲƮƵȁ�
0ɐȲȌـ�ȺȌǏƵȲȁ�ƮƵȲ�²ɈƵɐƵȲȺƊɈɹ� �خف�ƦƵɈȲɖǐƵڭٷ׀ׁ Xȁ�ƮǞƵȺƵǿ� ƵǞ-
spiel sind wir davon ausgegangen, dass die Einnahmen 
ƊɐȺ� ƮƵȁ� ǘȖǘƵȲƵȁ� ðȖǶǶƵȁ� ɹɐȺƚɈɹǶǞƧǘ� ɹɐ� ƮƵȁ� �ڭٷ׀ׁ ƮƵȁ�wǞɈ-
ǐǶǞƵƮȺɈƊƊɈƵȁ�ɹɐ˜ǞƵɆƵȁخ�

(ǞƵ�(ǞɨǞƮƵȁƮƵȁ˜ɖȺȺƵ�ȺǞȁƮ�ǘȖǘƵȲ�ƊǶȺ�ƮǞƵ�ðǞȁȺٌ�ɐȁƮ�mǞɹƵȁɹ-
ǐƵƦɖǘȲƵȁ˜ɖȺȺƵة� ƊƦƵȲ� ǐƵǿƵǞȁȺƊǿƵ� ©ɐƵǶǶƵȁȺɈƵɐƵȲȁ� ƊɐǏ�
ƮǞƵȺƵ�ƦƵǞƮƵȁ�ǶƵɈɹɈǐƵȁƊȁȁɈƵȁ�0ǞȁǲȌǿǿƵȁȺ˜ɖȺȺƵ�ǲȖȁȁɈƵȁ�
ebenfalls Einnahmen in der Größenordnung von 10 Milliar-
den Euro jährlich generieren. Dies legt nahe, dass gemein-
same Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen und Lizenz-
gebühren eine wichtige Quelle für eigene Einnahmen der 
Europäischen Union sein könnten.

Natürlich erheben die meisten Mitgliedstaaten bereits 
Quellensteuern, so dass eine gemeinsame Steuer die Ein-
nahmen dieser Mitgliedstaaten auf die Union verlagern 
würde. Diese Verlagerung würde dadurch gemindert, 
dass die Steuereinnahmen der EU nur soweit zugestan-
den würden, wie sie durch den gemeinsamen Zolltarif ge-
neriert werden. Die Einnahmen aus höheren nationalen 
Zöllen, die zusätzlich zu den gemeinsamen Zöllen erho-
ben werden, verbleiben bei den Mitgliedstaaten. Darüber 
hinaus könnte eine Übergangsfrist eingeführt werden, be-
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shopping using dividend-based weights, CPB Communication, August 28, 
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